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Beachte 

1. Zu Abs. 1: ist ab dem Studienjahr 2022/23 und die dafür durchzuführenden Aufnahme-, Eignungs- und 
Zulassungsverfahren und die Zulassungen für Studien für das Studienjahr 2022/23 anzuwenden (vgl. § 
143 Abs. 76). 

2. Abs. 2, 4 und 5 sind für Lehrveranstaltungen und Prüfungen ab dem Wintersemester 2021/22 
anzuwenden (vgl. § 143 Abs. 80). 

Text 

Rechtsschutz bei Prüfungen 

§ 79. (1) Gegen die Beurteilung einer Prüfung ist kein Rechtsmittel zulässig. Wenn die 
Durchführung einer negativ beurteilten Prüfung einen schweren Mangel aufweist, hat das für die 
studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige Organ diese Prüfung auf Antrag der oder des 
Studierenden bzw. einer Person, deren Zulassung gemäß § 68 Abs. 1 Z 3 erloschen ist, mit Bescheid 
aufzuheben. Der Antrag ist innerhalb von vier Wochen ab der Bekanntgabe der Beurteilung einzubringen 
und der schwere Mangel ist glaubhaft zu machen. Der Antritt zu einer Prüfung, die aufgehoben wurde, ist 
nicht auf die zulässige Zahl der Prüfungsantritte anzurechnen. 

(2) Mündliche Prüfungen sind öffentlich. Die Prüferin oder der Prüfer oder die oder der Vorsitzende 
einer Prüfungskommission ist berechtigt, den Zutritt erforderlichenfalls auf eine den räumlichen 
Verhältnissen entsprechende Anzahl von Personen bzw. bei Durchführung mit Mitteln der elektronischen 
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Kommunikation die Zuschaltung auf eine den technischen Verhältnissen entsprechende Anzahl von 
Personen zu beschränken. Bei kommissionellen mündlichen Prüfungen hat jedes Mitglied der 
Prüfungskommission während der gesamten Prüfung anwesend bzw. zugeschaltet zu sein. Das Ergebnis 
einer mündlichen Prüfung ist unmittelbar nach der Prüfung der oder dem Studierenden bekannt zu geben. 
Wurde die Prüfung negativ beurteilt, sind die Gründe dafür der oder dem Studierenden zu erläutern. 

(3) Wenn die Beurteilungsunterlagen (insbesondere Gutachten, Korrekturen schriftlicher Prüfungen 
und Prüfungsarbeiten) den Studierenden nicht ausgehändigt werden, ist sicherzustellen, dass diese 
mindestens sechs Monate ab der Bekanntgabe der Beurteilung aufbewahrt werden. 

(4) Die Prüferin oder der Prüfer oder die oder der Vorsitzende einer Prüfungskommission hat für den 
geordneten Ablauf der Prüfung zu sorgen und das Prüfungsprotokoll zu führen. In das Protokoll sind der 
Prüfungsgegenstand, der Ort bzw. die Form und der Beginn und das Ende der Prüfung, die Namen der 
Prüferin oder des Prüfers oder die Namen der Mitglieder der Prüfungskommission, der Name der oder des 
Studierenden, die gestellten Fragen, die erteilten Beurteilungen, die Gründe für die negative Beurteilung 
sowie allfällige besondere Vorkommnisse aufzunehmen. Die Gründe für die negative Beurteilung sind 
der oder dem Studierenden auf Antrag schriftlich mitzuteilen. Das Prüfungsprotokoll ist mindestens sechs 
Monate ab der Bekanntgabe der Beurteilung aufzubewahren. 

(5) Der oder dem Studierenden ist Einsicht in die Beurteilungsunterlagen und in die 
Prüfungsprotokolle zu gewähren, wenn sie oder er dies innerhalb von sechs Monaten ab Bekanntgabe der 
Beurteilung verlangt. Die Beurteilungsunterlagen umfassen auch die bei der betreffenden Prüfung 
gestellten Prüfungsfragen. Die oder der Studierende ist berechtigt, diese Unterlagen zu vervielfältigen. 
Vom Recht auf Vervielfältigung und einer Einsichtnahme mit Mitteln der elektronischen Kommunikation 
ausgenommen sind Multiple Choice-Fragen inklusive der jeweiligen Antwortmöglichkeiten. 
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